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In dem verfassungsgerichtlichen Verfahren 
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Datum: 15. September 2014 

Geschäfts-Nr .. VerfGH 15/14 
(Bitte bel allen Schreiben angeben) 

wegen der Behauptung des Kreises Paderborn, der Kreisstadt Euskirchen sowie der 

Stadt Recklinghausen 

§§ 17 bis 19 Tarif treue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen - TVgG - NRW -

vom 10. Januar 2012 (GV. NRW. S. 17) sowie §§ 1 bis 22 Verordnung Tariftreue

und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen - RVO TVgG - NRW - vom 14. Mai 2013 

(GV. NRW. S. 253) verstießen gegen das Recht der gemeindlichen Selbstverwal

tung, insbesondere gegen Art. 78 Abs. 3 LV NRW 

- VerfGH 15/14 -

übersende ich jeweils eine Abschrift des Schriftsatzes der Verfahrensbevollmächtig

ten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen vom 11. September 2014 und des 

Schriftsatzes der Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführer vom 

9. September 2014 nebst Anlage mit der Bitte um Kenntnisnahme. Auf den 

Ruhensantrag ist in Kürze mit einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zu 

rechnen. 

Dr. Brandts 



Beglaubigt 
Schmld, VG-Beschäftigte 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 
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In dem verfassungs gerichtlichen Verfahren 

wegen der Behauptung des Kreises Paderborn, der Kreisstadt Euskirchen 

sowie der Stadt Recklinghausen 

§§ 17 bis 19 Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen -TVgG-NRW

vom 10. Januar 2012 (GV.NRW. S. 17) sowie §§ 1 bis 22 Verordnung Tarif

treue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen - RVO TVgG - NRW - vom 

14. Mai 2013 (GV.NRW. S. 253) verstießen gegen das Recht der gemeindlichen 

Selbstverwaltung, insbesondere gegen Art. 78 Abs. 3 LV NR W 

- VerfGH 15/14-

bitte ich im Blick auf den Ruhensantrag vorsorglich, die Frist zur Stellungnahme 

für die Landesregierung bis zum 

zu verlängern. 
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9. September 2014 

In dem Verfassungsgerichtlichen Verfahren 

wegen der Behauptung des Kreises Paderborn, der Kreisstadt Eus
kirchen und der Stadt Recklinghausen, §§ 17 bis 19 TVgG-NRW und 
der §§ 11 bis 22 RVO TVgG-NRW verstießen gegen das Recht der 

gemeindlichen Selbstverwaltung, insbesondere gegen Art. 78 Abs. 3 
LVNRW 

- VerfGH 15/14-

haben die Beschwerdeführer mit dem Land Nordrhein-Westfalen die bei
gefügte "Vereinbarung über einen Antrag auf Ruhen des Verfahrens der 
Kommunalverfassungsbeschwerde des Kreises Paderborn, der Kreisstadt 
Euskirchen und der Stadt Recklinghausen - VerfGH 15/14" (Anlage Bf 6) 
abgeschlossen. Im Hinblick darauf beantragen wir hiermit Im Namen der 
Beschwerdeführer, 
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das Verfahren gemäß § 13 Abs. 1 VGHG i.V.m. § 173 Satz 1 
VwGO und § 251 ZPO ruhen zu lassen. 

Beglaubigt 

(Dr. Clemens Antweiler) ~II 
Rechtsanwalt 

RECHTSANWÄLTE 



Vereinbarung über einen Antrag auf Ruhen des Verfahrens der Kommunal .. 

verfassungsbeschwerde des Kreises Paderborn, der Kreisstadt Euskirchen 

und der Stadt Recklinghausen - VerfGH 15/14 

zwischen 

1. den Beschwerdeführern, nämlich 

und 

a) dem Kreis Paderborn, gesetzlich vertreten durch den Landrat, 

b) die Kreisstadt Euskirchen, gesetzlioh vertreten durch den BQrger~ 

meister, 

c) der Stadt Recklinghausen, gesetzlich vertreten durch den Bürger

meister, 

2. dem Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die Landesregierung, 

diese vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Energ!e, Industrie, Mit

telstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen, Berger .Allee 25, 

40213 DOsseldorf. 

präambel 

(1) Die Beschwerdeführer haben mit Schriftsatz vom 28. Mal 2014 beim Ver~ 

fassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen Kommunalbe

schwerde mit der Behauptung eingelegt, §§ 17 bis 19 Tariftreue- und 

Vergabegesetz Nordrheln-Westfalen - TVgG - NRWv vom 10. Januar 2012 

(GV. NRW. S. 17) sowie §§ 1 bis 22 Verordnung Tariftreue und Vergabe

gesetz Nordrheln-Westfelen - RVO TVgG - NRW " vom 14. Mal 2013 (GV. 

NRW S. 253) verstießen gegen das Recht der gemeindlichen Selbstver

waltung, insbesondere gegen Art 78 Abs. 3 LV NRW. 

Internet: http://www.lkt-nrw.de 



[Seite 2 von 41 

(2) Die Landesregierung führt zur Zeit mit den kommunalen Spitzenverbänden 

Im Land Nordrhein-Westfalen - dem Stäcttetag Nordrhefn-Westfalen, dem 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen sowie dem Städte- und Gemeindebund 

Nordrhein .. Westfalen - Verhandlungen über einen Ausgleich der Kosten für 

die finanziellen Mehraufwendungen, die den Kommunen aufgrund des Ta

riftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen sowie der auf Grund 

dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen entstehen. 

(3) Die Beschwerdeführer und die Landesregierung sind sich darüber einig, 

dass der Erfolg dieser Verhandlungen durch dIe Verfassungs beschwerde 

VerfGH 15/14 nicht gefährdet werden soll. Im Hinblick darauf schließen sie 

dfe folgende Vereinbarung. 

§1 

Antrag auf Ruhen des Verfahrens 

Innerhalb von zwei Wochen nach Unterzeichnung der vorliegenden Verein .. 

barung durch die Landesregierung und durch sämtliche Beschwerdeführer 

werden die Beschwerdeführer beim Verfassungsgerichtshof für das Land 

Nordrhein~Westfalen den Antrag stellen) das Verfahren gemäß § 13 Abs. 1 

VGHG NW LV.m. § 173 Satz 1 VwGO und § 251 ZPO ruhen zu lassen. 

§2 

(1) Das Ruhen des Verfahrens soll während des Zeitraums 

a) der nunmehr noch laufenden Verhandlungen zwischen den kommunalen 

Spltzenverbänden im Land Nordrhein-Westfalen (Städtetag Nordrhein

Westfalen, Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Städte~ und Gemeindebund 

Nordrhein~Westfalen) mit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, feder

führend durchgeführt durch das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Indust

rie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen sowie 
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b) einem möglichen parlamentarischen Verfahren für den Erlass einer 

Rechtsverordnung gern. § 21 Abs. 4 Nr. 5 TVgG NRW (Einvernehmen mit 

dem für Wirtschaft zuständigen Ausschuss des Landtags nach § 21 Abs. 4 

TVgG~NRW) - oder einer anderweitigen gesetzlichen Regelung zum Kos

tenausgleich der Mehrbelastungen für die Kommunen infolge §§ 17 bis 19 

Tarif treue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen ... TVgG - NRW vom 

10. Januar 2012 (GV. NRW. S. 17) sowie §§ 1 bis 22 Verordnung Tarif .. 

treue und Vergabegasetz Nordrheln-Westfafen - RVO TVgG ~ NRW ~ vom 

14. Mai 2013 (GV. NRW. S. 253) 

andauern. 

(2) Eine Beendigung der Verhandlungen I.S.d. Absatz 1 ist insbesondere dann 

anzunehmen} wenn das Land Nordrhein-Westfalen oder einer der Be

schwerdeführer dies gegenüber dem Gericht schriftlich erklären. 

§3 

Das in § 1 vereinbarte Ruhen des Verfahrens endet in jedem Fall mit dem 

31. Dezember 2015. 

Soweit in diesem Zeitpunkt noch Verhandlungen zwischen dem Land Nord

rhein-Westfalen und den kommunalen Spitzen verbänden im Lande Nord

rheIn-Westfalen im Sinne des § 1 mit AussIcht auf Erfolg andauern, können 

die Beschwerdeführer vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist durch ge

meinsame Erklärung einmalig das weitere Ruhen des Verfahrens bis zum 

30. Juni 2016 beantragen. 
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Kreis Paderbom, gesetzlich vertreten durch Landrat Manfred MeiUer 

Paderbom, den =25=.O=7'-..:.!.2~O::..;1-,-4 _____ _ 

In Vertretung 

Kreisstadt Euskfrcheo) gesetzJJch vertreten durch ... 

Stadt Recklinghausen. gesetzlloh vertraten duroh~tt Ja f wJlt0 t%rJ7Ycyph 1~ 

~?J:rZff~l&ß 
und 

Land Nordrhein .. Westfalen, gesetzlich vertreten durch dCe Landesregierung des 

Lal'ldes Nordrhetn-Westfaleli, diese vertreten durch das Ministerium für Wirt 

schaft, Energle, \ndustne, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-

Westfalen , 

!)vs).€L 


